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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1968

Norm

ABGB §1009

Rechtssatz

Unter die im § 1009 ABGB statuierte Herausgabepflicht fallen auch Provisionen, die sich ein Machthaber beim Abschluß

von Verträgen namens des Machtgebers zahlen läßt.
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